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ÈDas Normalarbeitsverhèltnis ist nicht mehr die 
Norm.Æ Das haben wir 2005 anlèsslich unserer 
internationalen EURES-Konferenz in Konstanz 
mehrdeutig griffig behauptet. Atypische Arbeits-
verhèltnisse in Teilzeit, geringfýgiger Beschèf-
tigung, befristeter Beschèftigung, in Leiharbeit 
sowie die neue Selbststèndigkeit sind quantitativ 
auf dem Vormarsch. In Deutschland zum Beispiel 
machte ihre Zahl 2007 ca. 37% der Arbeitsplèt-
ze aus. Im Kanton St. Gallen waren im Herbst 
2007 ca. 30% der Arbeitsverhèltnisse solche in 
Teilzeitbeschèftigung. Die Èunbefristete, wei-
sungsgebundene Vollzeittètigkeit mit subsistenz-
sicherndem Einkommen und Integration in die 
sozialen SicherungssystemeÆ setzt als Definiti-
on des Normalarbeitsverhèltnisses unabdingbar 
nach wie vor die Norm. Je nach der grundlegen-
den Ausprègung der sozialen Sicherungssysteme 
(staatliche Grundsicherung oder selektive Ver-
sicherungen) der einzelnen Staaten wirkt sich 
das aber mehr oder weniger negativ auf von der 
Norm abweichende Arbeitsverhèltnisse aus.

Die Europèische Beschèftigungsstrategie zielt 
in diesem Zusammenhang auf die Bearbeitung 
zweier Probleme. Zum einen soll eine grø¦ere 
Flexibilitèt in den Arbeitsverhèltnissen nur im Zu-
sammenhang eines hierauf abgestimmten Sozial-
schutzes angestrebt werden. Zum anderen geht 
es darum, dem Auseinanderdriften der Arbeits-
mèrkte (Segmentierung) entgegen zu wirken. 
Denn atypisch beschèftigte ÈOutsiderÆ befinden 
sich Èin einer Grauzone, in der die grundlegen-
den Arbeits- und Sozialschutzrechte deutlich 
reduziert sein kønnenÆ hei¦t es im 2003 verøf-
fentlichten Bericht der ÈEmployment TaskforceÆ 
unter Vorsitz von Wim Kok. Mit der integrierten 
Leitlinie Nr. 21 fýr den Zeitraum 2005 bis 2008 
fordert die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten 

mit diesem Missstand entsprechend auf, Èunter 
gebýhrender Berýcksichtigung der Sozialpartner 
Flexibilitèt und Beschèftigungssicherheit in ein 
ausgewogenes Verhèltnis zu bringen und die Seg-
mentierung der Arbeitsmèrkte zu verringern.Æ

Die hier ausgesprochenen Ziele setzen genaue 
Kenntnis ýber die Segmentierung der Arbeits-
mèrkte und deren politische Ursachen voraus. 
Auch ýber die Regelungen, mit denen die Mit-
gliedsstaaten auf intendierte und nichtintendier-
te Auswirkungen reagieren, mýssen Kenntnisse 
erst einmal erarbeitet und zusammengetragen 
sein. 

In internationalen, grenzýberschreitenden Ar-
beitsmèrkten wird die Situation umso unýber-
sichtlicher, je mehr Staaten mit unterschiedli-
chen Regelungssystemen einbezogen sind. Die 
grundlegenden Arbeits- und Sozialschutzrechte 
stellen wir fýr die vier Staaten am Bodensee mit 
dem jèhrlich ýberarbeiteten Handbuch ÈInfos 
fýr GrenzgèngerÆ dar. äber die Segmentierung 
der Arbeitsmèrkte und ýber die Grauzone der 
reduzierten Schutzrechte jenseits der Normal-
arbeitsplètze wissen wir bisher aber wenig. Hier 
muss nachgearbeitet werden.
 
Angesichts der aktuellen Diskussionen um das 
ÈPrekariatÆ, um ÈUnterschichtenÆ und um die 
Wiederkehr der Klassengesellschaft ist eine 
Klarstellung vorab vielleicht nýtzlich. Es gibt 
keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
atypischer Beschèftigung und Prekaritèt der Ar-
beits- und Lebensverhèltnisse. Die soziale Situa-
tion atypisch Beschèftigter lèsst sich nicht eindi-
mensional vom Arbeitsverhèltnis her bestimmen. 
Annèhernd mýsste hierzu mindestens eine 
Zusammenschau der Faktoren erstens Einkom-

1. Vorwort
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men und Einkommenssicherheit durch soziale 
Sicherungssysteme, zweitens Dynamik der Be-
schèftigung und drittens Abfolge und Status der 
Beschèftigungsverhèltnisse geleistet werden. Die 
Ergebnisse bisheriger Studien zeigen aber in der 
Realitèt durchaus alarmierende Zusammenhèn-
ge. So sind atypische Beschèftigungsverhèltnisse 
oft mit einer Vielzahl von äbergèngen von einer 
Beschèftigungsform zu einer anderen verbunden 
und damit zugleich auch mit einem erhøhten 
Risiko der Arbeitslosigkeit. Atypische Beschèfti-
gungsverhèltnisse, an die keine Beschèftigung in 
einem høheren, also sozialversicherungsrecht-
lich komplett abgesicherten Status anschlie¦en, 
zeigen klar die Gefahr der Verfestigung prekèrer 
Erwerbsbiographien auf. 

Dort, wo keine Grundsicherungssysteme eta-
bliert sind, die unabhèngig von Beschèftigungs-
verhèltnis und Erwerbsstatus Armut vermeiden 
helfen, ist und bleibt fýr Arbeitnehmer/innen 
der Zugang zu den Versicherungssystemen und 
deren Leistungen das wichtigste Kriterium, das 
in den Wechselfèllen des Lebens ýber normale 
Verhèltnisse oder Prekaritèt entscheiden kann. 
Die streng formale Gleichbehandlung unter-
schiedlicher Beschèftigungsverhèltnisse und die 
Ausgrenzung bestimmter Arbeitsverhèltnisse 
aus verschiedenen Versicherungsarten beschrei-
ben deshalb in der ersten Draufsicht die grø¦ten 
Probleme. Sofern ein atypisches Arbeitsverhèlt-
nis im Erwerbsleben nicht ein vorýbergehendes 
ist, sondern eine Kette solcher Arbeitsverhèlt-
nisse begrýndet, ist Altersarmut in aller Regel 
programmiert.

Viele wichtige Themen haben wir ausgespart. 
So kommt die Hausarbeit auf Basis geringfýgiger 
und anderer Beschèftigungsverhèltnisse nicht 
vor. Auf der deutschen Seeseite werden seit 
Jahren im Obst- und Gemýseanbau Probleme im 
Bereich der saisonalen Wanderarbeit øffentlich 
diskutiert. Es gibt offene Fragen im Teilarbeits-

markt fýr hèusliche Pflege von Demenz-, Alzhei-
merkranken und von kørperlich Behinderten. 
Fýr Hilfskrèfte aus Osteuropa scheinen in der 
Konsequenz die Kost- und Logisverhèltnisse der 
Zeit vor der Gewerbefreiheit und entsprechen-
de Mischarbeitsverhèltnisse wieder aufgelebt zu 
sein. 

Wir wissen, dass sich die Arbeitsverhèltnisse und 
die Erwerbsbiographien rund um den Bodensee 
fýr eine stetig wachsende Zahl von Menschen 
verèndern. Bisher konnten wir diese Verènde-
rungen aber weder gemeinsam begrifflich noch 
statistisch fassen. Wir wissen damit bisher auch 
nicht im Einzelnen, welche arbeits-, sozial- und 
steuerrechtlichen Regelungen zu beachten sind. 
Das sind aber Voraussetzungen, um zu einer 
angemessenen Beratung von Grenzgèngerinnen 
zu kommen. Das jetzt vorgelegte Heft beschèf-
tigt sich in erster Linie mit Begrifflichkeiten und 
Definitionen. Wer in diesem Heft also Aussagen 
zur sozialen Realitèt atypisch Beschèftigter sucht, 
wird enttèuscht. In einem Abriss der quantitati-
ven Verhèltnisse am Bodensee werden lediglich 
einige Aspekte in Umrissen erkennbar. Unterm 
Strich wird aber auf die Defizite der gegenwèrti-
gen statistischen Erfassungssysteme verwiesen.

Wir hoffen, dass dieses Heft den Diskussions-
prozess ýber die Verènderungen in unserem 
internationalen Arbeitsmarkt am Bodensee be-
førdern hilft. 

 

Gottfried Christmann,
Vorsitzender der 
DGB-Region Bodensee-Oberschwaben
Prèsident der 
EURES-Grenzpartnerschaft Bodensee
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2. Einleitung

Die Wirtschaft boomt, doch die lange Durst-
strecke auf dem Arbeitsmarkt hat ihre Spuren 
hinterlassen und in vielen Jobs sind die Arbeits-
bedingungen schlecht und unwýrdig. Die Ar-
beitgeber verlangen von den Arbeitnehmenden 
immer hèufiger die absolute Flexibilitèt und 
Verfýgbarkeit und gewèhren ihnen keine ver-
lèssliche Arbeitszeitregelung und keinen ange-
messenen Lohn. Es gibt viele stark flexibilisierte 
Arbeitsverhèltnisse, die fýr die Arbeitnehmen-
den schwere Folgen haben kønnen: Ihnen fehlt 
mitunter die soziale Absicherung und die Ein-
kommensverhèltnisse kønnen prekèr werden.

Atypische Arbeitsverhèltnisse und prekère 
Arbeitsbedingungen Ä diese beiden Begriffs-
paare machen die Runde. Es handelt sich da-
bei um Beschèftigungsformen, die nicht der 
traditionellen Vollzeitbeschèftigung mit einem 
unbefristeten Vertrag entsprechen. Atypische 
Arbeitsverhèltnisse sind deshalb mit zeitlicher 
und økonomischer Unsicherheit verbunden 
und mit einem ungenýgenden oder lýckenhaf-
ten Sozialversicherungsschutz.

Aktuell findet man in der Praxis vor allem die 
folgenden Kategorien von atypischen Arbeits-
verhèltnissen:

l Arbeit auf Abruf
l Geringfýgige Beschèftigung
l Befristete Beschèftigung
l Leiharbeit
l Werkvertrag mit Scheinselbstèndigkeit
l Freie Dienstvertrège (ãsterreich)
l Auftrag (Schweiz)
l Heimarbeit

Seit in Deutschland und ãsterreich die ge-
ringfýgige Beschèftigung als gesondertes Ar-
beitsverhèltnis auch rechtlich gefasst wurde, 
steigt der Anteil dieser atypischen Vertrège 
erst recht an. Die Schweiz und das Fýrstentum 
Liechtenstein haben diese Sonderformen bis-
her nicht rechtlich gefasst, was allerdings nicht 
bedeutet, dass nicht auch hier viele atypische 
Arbeitsverhèltnisse anzutreffen sind. Aller-
dings hat sich die ÈSpaltung des ArbeitsmarktsÆ 
in Arbeitsstellen mit geregelten und einiger-
ma¦en auskømmlichen Jobs einerseits und den 
prekèren Jobs andererseits in der Schweiz und 
in Liechtenstein noch nicht derart stark etab-
liert wie in Deutschland und ãsterreich. 

Besonders Frauen sowie èltere und jýngere 
Erwerbstètige sind in den atypischen Beschèf-
tigtengruppen stark vertreten. Unter Berufs-
einsteigern Ä vor allem unter jungen Akademi-
kern in Deutschland Ä spricht man inzwischen 
von der ÈGeneration PraktikumÆ.

Ein atypisches Arbeitsverhèltnis muss an sich 
nicht prekèr sein, doch die Gefahr ist gro¦, dass 
der Lohn nicht ausreicht, um die Lebenshal-
tungskosten zu decken. Dies hat seinen Grund 
darin, dass die ÈatypischenÆ Arbeitsverhèltnisse 
meist in hohem Ma¦e flexibilisiert sind und die 
Arbeitnehmenden deshalb keine Garantie ha-
ben, am Ende des Monats ýber eine bestimmte 
Summe verfýgen zu kønnen. Hinzu kommt, dass 
die Sozialversicherungssysteme das Normalar-
beitsverhèltnis mit Vollzeit zum Ma¦stab ma-
chen. Nur wer in einen 100-Prozent-Job arbei-
tet, ist im Alter, sowie gegen Unfall, Krankheit 
und Arbeitslosigkeit und bei Pflegebedarf gut 
abgesichert. Teilzeiter/innen mýssen in diesen 
Bereichen gro¦e Abstriche hinnehmen.
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Diese Publikation von EURES-Bodensee will 
einen äberblick ýber die rechtlich sehr un-
terschiedlichen Ausprègungen der atypischen 
Beschèftigungsverhèltnisse in den Bodensee-
Staaten und im Fýrstentum Liechtenstein ge-
ben und soll den Arbeitgebenden, wie den Ar-
beitnehmenden und den EURES-Berater/innen 
als Leitfaden dienen.

Angesichts der hohen Regelungsdichte des 
Arbeits- und Vertragsrechts kønnen hier die 
Unterschiede nicht bis in alle Einzelheiten er-
klèrt werden. Ergènzende Informationen zum 
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in den 

EURES-Bodensee-Staaten finden sich in den 
Broschýren ÈInfos fýr GrenzgèngerÆ sowie 
ÈUnternehmen ohne GrenzenÆ.

Diese Broschýre Ä herausgegeben vom Deut-
schen Gewerkschaftsbund DGB Ä will jene In-
teressierten informieren, die Èauf der anderen 
SeiteÆ der Grenze den einen oder anderen 
Èkleinen JobÆ haben. Sie sollen wissen, wel-
ches Vertragsverhèltnis mit welcher sozialen 
Sicherung verbunden ist, denn es besteht die 
Gefahr, durch die Maschen des sozialen Net-
zes zu fallen Ä auch, weil Mitarbeitende in die 
(Schein-) Selbstèndigkeit geschickt werden.

3. Systematik / Definitionen 
Typisch ï atypisch

Bei einer ÈtypischenÆ Anstellung gehen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer einen Vertrag auf 
unbestimmte Zeit ein. Kýndigungen sind zwar 
møglich, aber angestrebt wird ein andauerndes 
Arbeitsverhèltnis. Statistisch sind die Grenzen 
zwischen Voll- und Teilzeitstellen in den EU-
RES-Bodensee-Staaten unterschiedlich gefasst. 

Das Arbeits- und Sozialversicherungsrecht ist 
in ganz Europa auf die Vollzeitbeschèftigung 
ausgerichtet. Die Absicherung gegen Krankheit, 
Unfall, die Ruhestands-, respektive Pensionsre-
gelung oder die Arbeitslosenversicherung sind 
jeweils so ausgestaltet, dass sie den vollzeitig 
tètigen Personen ein einigerma¦en gesichertes 
Einkommen auch dann ermøglichen, wenn sie 
nicht mehr voll arbeiten kønnen. 
Ein typisches oder ein normales Beschèfti-
gungsverhèltnis weist folgende Merkmale auf:

l unbefristete Vollzeitbeschèftigung,
l regelmè¦ige tègliche und wøchentliche Ar-

beitszeit,
l betriebliche Einbindung und 
l volle sozial- und arbeitsrechtliche Absiche-

rung.

Deutschland und ãsterreich, aber auch viele 
andere EU-Staaten, haben inzwischen fýr die 
ÈatypischenÆ Beschèftigungsformen neue Re-
gelungen getroffen und die ÈgeringfýgigenÆ Ar-
beitsverhèltnisse speziell geregelt Ä im Volks-
mund auch ÈMinijobsÆ genannt.

In der Schweiz und im Fýrstentum Liechten-
stein kennt man diese Sondergesetzgebung 
nicht. In diesen Lèndern gibt es lediglich drei 
arbeitsrechtliche Vertragsformen: Einzelar-
beitsvertrag, Werkvertrag und Auftrag. Die in 
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der Praxis anzutreffenden abweichenden Ver-
trège werden im Streitfall von den Gerichten 
einer dieser drei juristischen Konstruktionen 
zugeordnet.

Fýr Leiharbeit (in der Schweiz und in Liech-
tenstein wird sie ÈTemporèrarbeitÆ genannt) 
gibt es in allen Staaten Sondervorschriften. Die 
klassische Form der Heimarbeit ist ebenfalls 
ýberall gesondert gefasst, die Vertrège sind 
aber kaum mehr von praktischer Bedeutung.

Probleme entstehen oft dort, wo ungeregel-
te Arbeit auf Abruf vereinbart ist, vor allem 
in Fèllen, in denen Arbeitnehmer als (Schein-) 
Selbstèndige, oder als ÈIch-AGÆ arbeiten. Die-
se fallen oft durch das Netz der sozialen Absi-
cherung und sind in den meisten Bereichen auf 
sich selbst gestellt.

Die atypischen Beschèftigungsverhèltnisse 
zeichnen sich also durch eines oder mehrere 
der folgenden Merkmale aus: 

l Die wøchentliche oder monatliche Arbeits-
zeit liegt unter der gesetzlichen oder kol-
lektivvertraglichen Normalarbeitszeit, es 
handelt sich um Teilzeitarbeit.

l Die Vertrège sind befristet.
l Die soziale Absicherung ist nicht im vollen 

Umfang gewèhrt.
l Bei der Ègeringfýgigen BeschèftigungÆ liegt 

die Entlohnung unter einer bestimmten 
Grenze.

l Die ÈArbeit auf AbrufÆ ist eine Sonder-
form der Teilzeitbeschèftigung: die Arbeit-
nehmenden werden von den Arbeitgebern 
zu einzelnen Einsètzen aufgefordert, man 
spricht auch von Kapovaz-Vertrègen (ka-
pazitètsorientierte variable Arbeitszeit). In 
Deutschland gewèhrt das Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz eine minimale Absicherung 
der Mitarbeitenden auf Abruf, indem Min-

deststunden pro Woche vereinbart wer-
den mýssen. In ãsterreich gibt es solche 
Regelungen nur bei den Kapovaz-Vertrègen. 
In der Schweiz und in Liechtenstein existie-
ren keine gesetzlichen Vorschriften. Zwar 
kennen einzelne Branchen in den Gesamt-
arbeitsvertrègen gewisse Mindestregelun-
gen, doch fýr die hauptsèchlich betroffenen 
Bereiche Verkauf und Gastronomie fehlen 
diese.

l Selbstèndige sind auf der Basis eines Werk-
vertrages tètig. Der Vertragsnehmer ver-
pflichtet sich in all diesen Fèllen, ein be-
stimmtes Resultat zu erbringen, gleichgýltig, 
ob sie das selbst tun oder Dritte dafýr be-
schèftigen. 

l Beim Franchising werden Betriebs- und 
Markenkonzept vom Franchising-Geber zur 
Verfýgung gestellt. Der Franchisingnehmer 
ist selbstèndig, doch er verpflichtet sich, 
nach den vertraglichen Abmachungen Wa-
ren- oder Dienstleistungen anzubieten. Da-
mit ist er in der Praxis meist vom Unter-
nehmen abhèngig, allerdings ohne die soziale 
Absicherung, die einem Arbeits-/Dienstver-
tragnehmer zusteht. Eine eigene gesetzli-
che Definition gibt es dafýr allerdings nicht. 
Hèufig sind solche Vertragsverhèltnisse bei 
Modegeschèften, Imbiss- oder Tankstellen-
Ketten zu finden.

l Mit dem freien Dienstvertrag, der nur in ãs-
terreich rechtlich gefasst ist, der aber in der 
Schweiz in der Praxis ebenfalls anzutreffen 
ist, verpflichten sich die Beschèftigten, eine 
Leistung auf bestimmte oder unbestimmte 
Zeit zu erbringen. 

l Der Auftrag Ä eine Schweizer Rechtsform Ä 
regelt mit blo¦ wenigen Bestimmungen alle 
jene Fèlle, in denen weder ein Arbeits- noch 
ein Werkvertrag abgeschlossen wird.

l Bei der (Tele-)Heimarbeit erfolgt die Ar-
beitsleistung in der eigenen Wohnung, wo-
bei die Teleheimarbeit bisher nicht unter 
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die Heimarbeitsgesetzgebung fèllt, sondern 
meist im Rahmen eines freien Dienstver-
hèltnisses oder Werkvertrages erfolgt.

l Leiharbeiter/innen oder Zeitarbeiter/in-
nen respektive ÈTemporèreÆ wie sie in der 
Schweiz und in Liechtenstein hei¦en, werden 
von einer Vermittlungsagentur einer Drittfir-

ma ýberlassen. In der Schweiz und Liechten-
stein spricht man von Leiharbeit, wenn Ar-
beitnehmende von einem Unternehmen an 
ein anderes ausgeliehen werden, ohne dass 
sich rechtlicher Status oder das Beschèfti-
gungsverhèltnis èndert. Diese Verhèltnisse 
findet man in ÈArbeitsgemeinschaftenÆ.

3.1. Unterschiede rund um den Bodensee

Wegen der unterschiedlichen Ausgestaltung 
und Regelungsdichte im Arbeits- und Sozial-
recht der Staaten im Raum von EURES-Boden-
see lassen sich die ÈatypischenÆ Vertragsver-
hèltnisse nicht direkt vergleichen. Sie werden 
hier deshalb fýr jeden Staat einzeln dargestellt. 
Dabei hèlt sich diese Publikation an die Syste-
matik der Broschýre ÈInfos fýr GrenzgèngerÆ. 
Dies bringt fýr Arbeitgebende, Arbeitnehmen-
de wie fýr Berater/innen einen je Land konzen-
trierten äberblick Ä eine Information, wie man 
sie in der Praxis auch am ehesten sucht. Auf 
Quervergleiche etwa der Teilzeit- oder Werk-
vertrège in den vier Staaten wird verzichtet.

Die Erlèuterungen zu den unterschiedlichen 
Formen des Arbeitsverhèltnisses folgen der 
jeweils gleichen Systematik: Die am dichtesten 
geregelten Verhèltnisse wie Teilzeit und befris-
tete Beschèftigung werden als erste dargestellt 
Danach werden die Arbeit auf Abruf, die ge-
ringfýgige Beschèftigung, resp. die ÈMinijobsÆ 
sowie die Leiharbeit beleuchtet.
Zu einer dritten Gruppe gehøren Werk- und 
freie Dienstvertrège sowie Auftrège, die die 
Arbeitnehmenden in die Selbstèndigkeit schi-
cken. Dazu grýnden sie in Deutschland unter 
bestimmten Voraussetzungen eine ÈIch-AGÆ. 
Schlie¦lich folgt ein kurzer Blick auf die ÈalteÆ 

Form der Heimarbeit, die Ä in Europa vor Jahr-
zehnten als prekèr und hart kritisiert Ä heute 
kaum noch von Bedeutung ist. Die aktuelle 
Form der Tele-Heimarbeit untersteht bisher 
dieser Gesetzgebung nicht.

3.1.1. ¥sterreich

Situation

In ãsterreich geht man heute bundesweit 
von rund 100000 Menschen aus, die als freie 
Dienstnehmer/innen oder Èneue Selbststèndi-
geÆ arbeiten. Betroffen sind in erster Linie die 
Frauen. Es ist zu einem deutlichen Ansteigen 
der atypischen Arbeitsverhèltnisse gekommen.

Arbeitsvertrag / Dienstvertrag

Der Arbeitsvertrag Ä in der alten Bezeich-
nung ÈDienstvertragÆ Ä regelt das Normalar-
beitsverhèltnis. Zwischen Arbeitgebenden und 
Arbeitnehmenden werden Ä zeitlich begrenzt 
oder unbegrenzt Ä Leistungen vereinbart. Bei-
de Seiten kønnen unter festgelegten Bedingun-
gen den Vertrag kýndigen. 
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Der Normalarbeitsvertrag unterscheidet sich 
vom freien Dienstvertrag und vom Werkver-
trag, der die Herstellung eines Werkes unter 
freieren Bedingungen regelt, sowie von der be-
fristeten Beschèftigung.

Teilzeitbeschªftigte

Teilzeitbeschèftigte sind nach østerreichi-
schem Recht sozialversicherungsrechtlich den 
Vollzeitbeschèftigten gleichgestellt. Sie sind 
pensions- und krankenversichert, sowie der 
Arbeitslosenversicherung unterstellt.

Teilzeitarbeitende mýssen aber wegen ihrer 
geringeren Beitrège an die Pensionsversiche-
rung mit Einbussen rechnen. Wer sein Berufs-
leben in Teilzeitarbeit verbringt, erwirbt sich 
fýrs Alter nur unzureichende Sicherungsan-
sprýche.

Befristet Beschªftigte

Ein befristetes Arbeitsverhèltnis unterscheidet 
sich in der sozialen Absicherung auf den ers-
ten Blick ebenfalls nicht von einem unbefriste-
ten Normalarbeitsverhèltnis. Auf den zweiten 
Blick zeigen sich aber auch hier die gleichen 
Absicherungsprobleme wie bei den Teilzeitbe-
schèftigten. 

Arbeit auf Abruf

Rein formal gelten fýr die Arbeit auf Abruf 
zwar die gleichen Normalarbeitsbedingungen 
wie fýr die Teilzeitbeschèftigung. Doch wegen 
des geringen Verdienstes entstehen oft Lýcken 
in den Pensionsbeitrègen.

Geringf¿gig Beschªftigte / ĂMinijobsñ

Die Einkommensgrenzen bei einer geringfý-
gigen Beschèftigung legte der østerreichische 

Gesetzgeber fýr 2008 auf maximal 349 Euro 
pro Monat, respektive 26,80 Euro pro Tag 
fest. 

Wer geringfýgig beschèftigt ist, muss vom 
Dienstgeber gegen Unfèlle versichert werden. 
Kranken-, Arbeitslosen- und Pensionsversi-
cherung sind hier allerdings nicht geregelt. Die 
Arbeitnehmenden kønnen diese drei Absiche-
rungen gegen 47 Euro pro Monat selbst vor-
nehmen. 

Die Einkommen aus geringfýgiger Beschèfti-
gung, die teils aus selbstèndiger, teils aus un-
selbstèndiger Tètigkeit stammen kønnen, sind 
ab einer bestimmten Høhe steuerpflichtig. Ein-
kommen aus unselbstèndiger Arbeit, aus Teil-
zeit und geringfýgiger Beschèftigung werden 
steuerlich zusammengezèhlt.

Leiharbeit/Temporªrarbeit

Die juristisch korrekte Bezeichnung fýr Leihar-
beit hei¦t in ãsterreich ÈArbeitskrèfteýberlas-
sungÆ. Weitere gebrèuchliche Bezeichnungen 
sind Personalleasing oder Zeitarbeit. Dabei 
werden Arbeitskrèfte an Dritte ýberlassen, um 
eine bestimmte Arbeit zu verrichten.

Die Anstellung wird durch das Arbeitskrèfte-
ýberlassungsgesetz (AäG) geregelt. Seit 2002 
gilt ein eigener Kollektivvertrag (KV). Gesetz 
und KV regeln unter anderem folgendes:

l Keine Arbeitskraft darf ohne ihre ausdrýck-
liche Zustimmung ýberlassen werden. 

l Der Einsatz von Leiharbeitskrèften darf Ar-
beitsbedingungen und Løhne im Beschèftige-
runternehmen nicht beeintrèchtigen und die 
Arbeitsplètze nicht gefèhrden. 

l Zwischen äberlasserunternehmen und Leih-
arbeitskraft muss ein schriftlicher Dienstver-
trag abgeschlossen werden, der auch die Ent-
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geltfortzahlung wèhrend der Stehzeiten regelt.  
Die Arbeitszeitregelungen in den Kollektiv-
vertrègen der Beschèftigerunternehmen gel-
ten auch fýr die Leiharbeiter/innen.

l Leiharbeiter/innen haben Anspruch auf 
ortsýbliches Weihnachts- und Urlaubsgeld. 
Als Minimum gilt: Sie mýssen nach dem je-
weiligen Branchenkollektivvertrag entlohnt 
werden.

l Der Beschèftigerbetrieb ist verpflichtet, das 
Arbeitnehmer/innen-Schutzgesetz einzuhal-
ten.

l An Betriebe, die bestreikt werden, dýrfen 
keine Arbeitskrèfte ýberlassen werden. 

l Es gilt ein Kýndigungsverbot von fýnf Tagen 
ab Ende einer äberlassung.

l Der Betriebsrat/die Betriebsrètin im Be-
schèftigerunternehmen hat das Recht, bei 
der Gestaltung der Arbeitskrèfteýberlas-
sung mitzuwirken.

l Bei Unterbrechung des Arbeitsverhèltnisses 
von bis zu 60 Tagen bleiben Ansprýche aus 
dem Kollektivvertrag, die von einer unun-
terbrochenen Dauer des Arbeitsverhèltnis-
ses abhèngen, aufrecht erhalten.

Werkvertrag / neue Selbstªndigkeit

Beim Abschluss eines Werkvertrags handelt 
es sich um einen Vertrag mit einer selbstèndi-
gen Person. Gelegentlich spricht man von der 
ÈIch-AGÆ. Die ÈArbeitnehmendenÆ Ä schulden 
hier ein Werk resp. ein Resultat. Arbeitsort 
und Arbeitszeit sind frei wèhlbar, Vertretun-
gen sind møglich und Subunternehmen kønnen 
beauftragt werden. Die Arbeit erfolgt mit den 
Betriebsmitteln der Auftragnehmenden. 

Ein Werkvertrag ist eine rein vertragsrechtli-
che Angelegenheit. Solange er nicht gegen die 
guten Sitten verstø¦t, ist alles frei vereinbar Ä 
es gelten andererseits keinerlei arbeitsrechtli-
che Bestimmungen. Das wirtschaftliche Risiko 

liegt voll bei dem/der Werkvertragsnehmer/
in. 

Sozialversicherungspflicht (nach dem Ge-
werblichen Sozialversicherungsgesetz, GSVG) 
besteht erst, wenn der Gewinn aus Werk-
vertrègen ýber 6453 Euro/Jahr liegt. Wird ein 
Einkommensanteil als Lohn oder als Arbeitslo-
sengeld bezogen, sinkt diese Schwelle auf 3997 
Euro/Jahr. Sozialversicherungspflicht gilt auch, 
wenn ein Gewerbeschein geløst wurde. Werk-
vertragsnehmer/innen mýssen sich freiwillig 
gegen Krankheit und Unfall versichern, gegen 
Arbeitslosigkeit kønnen sie sich nicht absi-
chern. Selbstèndige kønnen sich in ãsterreich 
Ä im Unterschied zu Dienstvertragsnehmen-
den Ä bei Einkommen unter der Pflichtgrenze 
auch nicht freiwillig der Pensionsversicherung 
anschlie¦en. 

Das Kinderbetreuungsgeld fýr Selbstèndige 
betrègt 14,53 Euro/Tag resp. 436 Euro/Monat. 
Es wird bis zu einer Zuverdienstgrenze von 
16200 Euro/Jahr ausbezahlt. (2008)

Freier Dienstvertrag

In ãsterreich existiert die rechtliche Form des 
freien Dienstvertrags. Hier haben die Dienst-
nehmenden die freie Wahl des Arbeitsortes 
und der Arbeitszeit sowie einer Vertretungs-
møglichkeit. Der/die Dienstnehmer/in kann 
sich durch eine geeignete Person vertreten las-
sen. Dies gilt, obwohl Vertragsnehmer meist 
organisatorisch ins Unternehmen eingebunden 
sind. Das wirtschaftliche Risiko liegt beim Un-
ternehmer. Freie Dienstnehmer/innen sind, 
allerdings erst ab einem bestimmten Einkom-
men, unfall-, kranken- und pensionsversichert 
Ä aber ohne Krankengeld. 

Freie Dienstnehmer/innen unterstehen dem 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, das einen ge-
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ringeren Sorgfaltsma¦stab anlegt als das nor-
male Schadensersatzrecht.

Freie Dienstnehmerinnen haben acht Wochen 
vor und nach der Geburt Anspruch auf Wo-
chengeld. Ausgenommen sind aber freie Dienst-
nehmerinnen, die unter den Geringfýgigkeits-
grenze verdienen. Wenn sie von der freiwilligen 
Selbstversicherung Gebrauch gemacht haben, 
bekommen sie 7,55 Euro/Tag. (2008)

Freie Dienstnehmer/innen sind in der Kran-
ken-, Pensions- und Unfallversicherung pflicht-
versichert, wenn sie mehr verdienen als die 
Geringfýgigkeitsgrenze von 349 Euro/Monat 
oder 26,80 Euro/Tag (2008). Die Arbeitgeber 
haben dann 17,45 Prozent, die Dienstnehmer 
13,85 Prozent der Lohnsumme abzufýhren. 
Wer weniger verdient, ist nur gegen Unfall 
versichert.

Freie Dienstnehmer/innen sind nicht gegen 
Arbeitslosigkeit versichert. Es gibt auch keine 
freiwillige Arbeitslosenversicherung.

Freie Dienstnehmer/innen sind einkommens- 
und umsatzsteuerpflichtig.

(Tele-)Heimarbeit

Das østerreichische Heimarbeitsgesetz (HAG) 
von 1960 gilt fýr Heimarbeit jeder Art, aus-
genommen die Heimarbeit im Rahmen der 
land- und forstwirtschaftlichen Produktion. 
Heimarbeiter/in ist wer, ohne Gewerbetrei-
bende/r zu sein, in der eigenen Wohnung oder 
in einer selbst gewèhlten Arbeitsstètte im Auf-
trag und fýr Rechnung mit der Herstellung, Be-
arbeitung, Verarbeitung oder Verpackung von 
Waren beschèftigt ist. Das HAG regelt neben 
den allgemeinen Schutzbestimmungen auch die 
Entlohnung und den Entgeltschutz. Heimarbei-
tende sind sozialversichert.

3.1.2 F¿rstentum Liechtenstein

Situation

Eine quantitative Einschètzung der atypischen 
Arbeitsverhèltnisse im Fýrstentum Liechten-
stein ist auf Grund der vorhandenen statisti-
schen Unterlagen nicht zuverlèssig møglich. 
Wie in allen Nachbarregionen arbeiten auch 
hier vor allem Frauen auf Abruf. In Liechten-
stein gibt es keine ÈMini-Æ, resp. ÈMidijobÆ-
Regelung. Im Grundsatz gilt hier die Gleichbe-
handlung von Voll- und Teilzeitbeschèftigten.

Arbeitsvertrag / Dienstvertrag

Im liechtensteinischen Recht ist der Begriff 
ÈDienstvertragÆ nicht mehr ýblich. Der Ein-
zelarbeitsvertrag ist, wie in allen Nachbar-
staaten, ein Dauerschuldverhèltnis, das unter 
den gesetzlich oder vertraglich (Einzel-, Nor-
mal- oder Gesamtarbeitsvertrag) festgelegten 
Bedingungen gekýndigt werden kann. Das Ar-
beitsrecht kennt absolut zwingende und relativ 
zwingende Vorschriften. Zwingende Vorschrif-
ten existieren auch zur Høchstarbeitszeit.

Teilzeitbeschªftigte

Unter Teilzeitbeschèftigung versteht man Ar-
beitsvertrège, die ýber ein festgeschriebenes 
Teilpensum abgeschlossen werden. Weil der 
Arbeitseinsatz definiert ist, kønnen hier auch 
äberstunden anfallen. 

Werden Teilzeitbeschèftigte freigestellt oder 
entlassen, haben sie anteilsmè¦ig Anrecht auf 
die ihnen zustehenden Entschèdigungen. Teil-
zeitbeschèftigte kønnen im Stunden- oder Mo-
natslohn bezahlt werden. Teilzeitbeschèftigte, 
die auf Stundenlohn-Basis entløhnt werden, 
arbeiten heute in der Regel unregelmè¦ig. Die-
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se Form der Anstellung ist mit der ÈArbeit auf 
AbrufÆ vergleichbar.

Teilzeitarbeitende sind gegen Betriebsunfèlle 
versichert. Beim Nichtbetriebsunfall besteht 
eine Versicherungspflicht ab acht Stunden pro 
Woche. Der Arbeitgeber ist auch verpflichtet, 
Teilzeitbeschèftigte ab acht Stunden pro Woche 
fýr Krankentagegeld zu versichern. Dies gilt je-
doch nicht, wenn es sich um eine befristete An-
stellung von høchstens drei Monaten handelt.

Das Arbeitsvertragsrecht regelt grundsètz-
lich den Lohn bei Verhinderung der Arbeit-
nehmenden: Wird jemand wegen Krankheit, 
Unfall, Erfýllung gesetzlicher Pflichten oder 
Ausýbung eines øffentlichen Amtes ohne sein 
Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert, 
so hat ihm der Arbeitgeber fýr eine beschrènk-
te Zeit den Lohn weiterhin zu entrichten, samt 
einer angemessenen Vergýtung fýr ausfallen-
den Naturallohn, sofern das Arbeitsverhèltnis 
mehr als drei Monate gedauert hat oder fýr 
mehr als drei Monate eingegangen ist. Sind 
nicht durch Vertrag, Normal- oder Gesamtar-
beitsvertrag lèngere Zeitabschnitte bestimmt, 
so hat der Arbeitgeber im ersten Dienstjahr 
den Lohn fýr drei Wochen und nachher fýr 
eine angemessene lèngere Zeit zu entrichten. 
Bei Schwangerschaft und Niederkunft der Ar-
beitnehmerin hat der Arbeitgeber den Lohn im 
gleichen Umfang zu entrichten. 

Teilzeitbeschèftigte mit niedrigem Pensum køn-
nen in der Altersvorsorge in eine schwierige Si-
tuation geraten. Die Rentenversicherung baut in 
Liechtenstein auf drei Sèulen auf: Die erste Sèu-
le, die staatliche und fýr alle obligatorische AHV 
(Alters- und Hinterlassenen-Versicherung). Sie 
zahlt Renten aus, die sich am frýheren Einkom-
men und an der Zahl der Beitragsjahre messen. 
Bei der zweiten Sèule, der betrieblichen Alters-
vorsorge, gilt eine Mindesteinkommensgrenze 

oberhalb der Beitrège bezahlt werden mýssen. 
Diese Grenze wird jeweils an die Entwicklung 
angepasst, um damit eine Koordination zwi-
schen der ersten und zweiten Sèule zu gewèhr-
leisten. 2008 liegt die Mindestlohngrenze bei 
19890 Franken Jahreseinkommen. 

Mehrfachbeschèftigung ist grundsètzlich zu-
lèssig. Arbeitsgesetzliche Vorschriften dýrfen 
dadurch aber nicht verletzt werden. Sie sind 
unter Betrachtung aller Beschèftigungsver-
hèltnisse insgesamt einzuhalten. Besonders zu 
beachten sind beispielsweise: Wøchentliche 
Høchstarbeitszeiten und äberzeitarbeit, tègli-
che Høchstarbeitszeit, tègliche und wøchent-
liche Ruhezeit, wøchentlicher freier Halbtag, 
Sonntagsarbeit. 

Das Arbeitsrecht verlangt, dass auch bei Teil-
zeitarbeit Ferien bezogen werden kønnen, was 
bei mehreren Teilzeitjobs gleichzeitig zu prak-
tischen Problemen fýhrt. Bereitschaftsdienst 
wèhrend der Ferien ist nicht erlaubt. 

Teilzeitbeschèftigte geraten namentlich bei der 
Altersrenten-Absicherung in die Gefahr, aus 
einem Teil des Systems zu fallen. Erreicht ihr 
Lohn den Minimalbetrag nicht, wird ihre zwei-
te Sèule nicht aufgebaut, was im Rentenalter zu 
finanziellen Problemen fýhren kann.

Befristet Beschªftigte

Ein befristetes Arbeitsverhèltnis untersteht in 
Liechtenstein grundsètzlich allen arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften. 
Ein wesentlicher Unterschied zu unbefristeten 
Arbeitsverhèltnissen ist das Kýndigungsrecht. 
Der Kýndigungsschutz gegen eine Entlassung 
zur Unzeit findet keine Anwendung. Das Ar-
beitsverhèltnis wird ja von vornherein auf eine 
bestimmte Zeitdauer angelegt.
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Was die drei Sèulen der Altersvorsorge be-
trifft, so tauchen hier die gleichen Probleme 
auf wie bei den Teilzeitbeschèftigten.

Arbeit auf Abruf

Arbeit auf Abruf ist, wie die geringfýgige Be-
schèftigung, in Liechtenstein Ä im Gegensatz zu 
Deutschland und ãsterreich Ä kein gesetzlich ge-
regeltes Arbeitsverhèltnis. Die arbeits- und sozi-
alversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
ergeben sich aus dem Einzelarbeitsvertrag. 

Entlohnt wird Arbeit auf Abruf im Stundenlohn. 
Dabei entstehen fýr den Arbeitgeber dieselben 
Versicherungspflichten wie bei Teilzeitbeschèf-
tigten. Bei einer Arbeit auf Abruf unter acht 
Stunden pro Woche besteht die Møglichkeit, 
eine private Versicherung abzuschlie¦en, da 
die Arbeitnehmenden vom Arbeitgeber keine 
Lohnausfallgelder erhalten.

Die obligatorische Betriebsunfallversicherung 
schlie¦t in Liechtenstein in der Regel die Nicht-
Betriebsunfèlle mit ein. Grundsètzlich sind Ar-
beitnehmende, die auf Abruf arbeiten, gegen 
Betriebsunfèlle versichert. Nicht-Betriebsun-
fèlle, au¦erhalb des eigentlichen Arbeitsein-
satzes, sind aber nur gedeckt, wenn jemand 
mindestens 12 Stunden pro Woche im Betrieb 
arbeitet. Damit im Schadensfall die Versiche-
rungsleistungen nicht allzu gering werden, 
muss bei der Berechnung der Entschèdigung 
der Durchschnittslohn ýber einen Zeitraum 
von mindestens drei Monaten berýcksichtigt 
werden. 

Auch bei Arbeit auf Abruf wird mitunter die 
Mindestlohngrenze fýr die zweite Sèule der 
Altersversicherung nicht erreicht. Weil keine 
Regelung existiert, dass Løhne verschiedener 
kleiner Teilzeit- oder Abrufjobs zusammenzu-
zèhlen sind, besteht diese Gefahr auch bei an 

sich genýgendem Einkommen aus mehreren 
Teiljobs.

Geringf¿gig Beschªftigte 

Das liechtensteinische Arbeitsrecht kennt die 
in Deutschland und ãsterreich existierende 
Sonder-Vertragsform der ÈMinijobsÆ bezie-
hungsweise der ÈMidijobsÆ nicht.

Leiharbeit / Temporªrarbeit

In Liechtenstein gilt seit dem Jahr 2000 das Ar-
beitsvermittlungsgesetz. Es bezweckt: 

a) die Regelung der privaten Arbeitsvermitt-
lung und des Personalverleihs; 

b) die Regelung der øffentlichen Arbeitsvermitt-
lung, die zur Erreichung und Erhaltung eines 
ausgeglichenen Arbeitsmarktes beitrègt; 

c) den Schutz der Arbeitnehmenden, welche 
die private oder die øffentliche Arbeits-
vermittlung oder den Personalverleih in 
Anspruch nehmen. Fýr den Bereich der pri-
vaten Arbeitsvermittlung und des Personal-
verleihs findet das Gewerbegesetz Anwen-
dung, soweit das Arbeitsvermittlungsgesetz 
keine Regelung enthèlt.

Die Bewilligungspflicht ist wie folgt geregelt: 
Wer regelmè¦ig und gegen Entgelt im Inland 
Arbeit vermittelt, indem er Stellensuchende 
und Arbeitgeber zum Abschluss von Arbeits-
vertrègen zusammenfýhrt (Vermittler), be-
nøtigt eine Bewilligung des Amtes fýr Volks-
wirtschaft. Bewilligungen benøtigt auch die 
Vermittlung von Personen fýr kýnstlerische 
und èhnliche Darbietungen und fýr regelmè¦i-
ge Vermittlung ins oder aus dem Ausland. Dies 
gilt auch fýr Personalvermittlung aus dem Aus-
land und fýr Vermittler mit Sitz im Ausland. Die 
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auslènderrechtlichen und arbeitsmarktrechtli-
chen Vorschriften bleiben bei der Vermittlung 
auslèndischer Arbeitskrèfte beibehalten.

Fýr temporèr Beschèftigte gelten bezýglich Sozi-
alleistungen in aller Regel dieselben Bestimmun-
gen, wie fýr Beschèftigte, die in einem Teilzeitar-
beitsverhèltnis oder befristet beschèftigt sind. 

Werkvertrag / neue Selbstªndigkeit

Zur Beurteilung ob ein Arbeits- oder Werk-
vertrag vorliegt, ist immer eine Gesamtabwè-
gung notwendig. Werkunternehmer erbrin-
gen eine Leistung als Selbstèndigerwerbende, 
d.h. ohne die fýr den Arbeitsvertrag typische 
Unterstellung oder Weisungsbefugnis. Werk-
unternehmer bestimmen die Organisation 
ihres Dienstleistungsbetriebes sowie perso-
nelle, ørtliche, zeitliche Faktoren und Art der 
Dienstleistung selber.

Werkvertragsunternehmer sind als Selbstèndi-
ge tètig und daher nicht gegen Arbeitslosigkeit 
versichert. Kranken- und Unfallversicherung 
mýssen individuell organisiert werden und 
auch die vollen Beitrège an die gesetzliche Al-
tersvorsorge, die AHV, sind individuell abzu-
rechnen. Eine zweite Sèule in der Altersvor-
sorge ist fýr Selbstèndige nicht vorgesehen.

Auftrag

Das Arbeitsvertragsrecht regelt die Bevoll-
mèchtigung und andere Arten der Geschèfts-
fýhrung. In jedem Einzelfall ist zu prýfen, ob es 
sich um einen Auftrag, Werk- oder Arbeits-
vertrag im Sinne des Gesetzes handelt.

Heimarbeit

Durch den Heimarbeitsvertrag verpflich-
ten sich Heimarbeitende, in ihrer Wohnung 

oder in einem anderen, selbst bestimmten 
Arbeitsraum allein oder mit Familienangehø-
rigen Arbeiten im Lohn fýr den Arbeitgeber 
auszufýhren. Zudem sind die Bekanntgabe der 
Arbeitsbedingungen, die besonderen Pflichten 
der Arbeitnehmenden und der Arbeitgeber, 
der Lohn, die Ferien und die Beendigung des 
Heimarbeitsvertrages gesetzlich geregelt.

3.1.3. Schweiz

Situation

Die atypischen Arbeitsverhèltnisse werden in 
der Schweiz ýber Stichproben und Befragungen 
geschètzt, zudem gibt die Statistik ýber Voll-
zeit- und Teilzeitbeschèftigung Hinweise auf 
den Umfang. Obwohl in der Schweiz ÈMini-Æ 
resp. ÈMidijobsÆ rechtlich nicht gefasst sind, 
gibt es diese geringfýgig Beschèftigten in der 
Praxis. Eine Annèherung an den Umfang des 
Phènomens erlaubt eine Studie des Býros Eco-
plan von 2002. Dort wurden zwar nicht aty-
pische, sondern prekère Arbeitsverhèltnisse 
untersucht: Rund vier Prozent aller Erwerbs-
tètigen, insgesamt rund 150000 Personen seien 
davon betroffen. 

Arbeitsvertrag / Dienstvertrag

Im Schweizer Recht ist der Begriff 
ÈDienstvertragÆ nicht mehr ýblich. Der Einzel-
arbeitsvertrag ist Ä wie in allen Nachbarstaaten 
Ä ein Dauerschuldverhèltnis, das unter festge-
legten Bedingungen gekýndigt werden kann. 
Der Arbeitsvertrag kennt zwingende und re-
lative Vorschriften. Zwingend sind die Høchst-
arbeitszeiten, die Ferienansprýche sind relativ. 
Vorgegeben ist nur ein Minimum. 
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Teilzeitbeschªftigte

Unter Teilzeitbeschèftigung versteht man 
Arbeitsvertrège, die ýber ein festgeschriebe-
nes Teilpensum abgeschlossen werden. Weil 
der Arbeitseinsatz definiert ist, kønnen keine 
äberstunden abgerechnet, resp. kompensiert 
werden. Werden Teilzeit-Arbeitnehmende 
freigestellt oder entlassen, haben sie anteils-
mè¦ig Anrecht auf die Entschèdigungen. Die 
klassische Teilzeit wird mit einem Monatslohn 
bezahlt. Teilzeit-Mitarbeitende, die auf Stun-
denlohn-Basis entlohnt werden, arbeiten heu-
te in der Regel unregelmè¦ig, vergleichbar mit 
Arbeit auf Abruf.

Gegen Unfall sind Teilzeitarbeitende versichert. 
Im Krankheitsfall oder bei Pflegeverpflichtun-
gen gegenýber Kindern und Angehørigen ha-
ben Teilzeitbeschèftigte im ersten Dienstjahr 
nur fýr insgesamt drei Wochen (= 21 Arbeits-
tage) innerhalb eines Jahres Anspruch auf volle 
Lohnfortzahlung. In weiteren Dienstjahren ist 
der Anspruch ÈangemessenÆ zu verlèngern. 
Tagegelder im Krankheitsfall bemessen sich bei 
Arbeit im Stundenlohn auf einem durchschnitt-
lichen Monatsverdienst.

Das grø¦te sozialversicherungsrechtliche Pro-
blem liegt fýr Teilzeitbeschèftigte mit niedri-
gem Pensum in der Altersvorsorge, die in der 
Schweiz grundsètzlich auf drei Sèulen aufbaut: 
Die erste Sèule, die staatliche und fýr alle ob-
ligatorische AHV (Alters- und Hinterlassenen-
Versicherung), zahlt nach der Pensionierung 
abgestufte Renten aus, die sich am frýheren 
Einkommen und an der Zahl der Beitragsjahre 
messen. Bei der zweiten Sèule, der betriebli-
chen Altersvorsorge, besteht fýr Teilzeitbe-
schèftigte die Gefahr, dass ihr Lohn unter die 
jèhrlich angepasste Mindestgrenze fèllt, ab wel-
cher die Pflicht besteht, Beitrège in die betrieb-
liche Altersvorsorge zu leisten. (2008 liegt die 

Mindestgrenze bei 19890 Franken Jahresein-
kommen). Doch auch wenn hier Beitrège be-
zahlt werden, kønnen im Alter Einkommens-
lýcken entstehen, weil die erste Sèule keine 
einkommenssichernden Renten ausbezahlt. In 
der Praxis sind Einzahlungen in die 2. Sèule aus 
mehreren Teilzeitjobs nicht umsetzbar, weil es 
býrokratisch zu kompliziert ist. Fýr eine dritte 
Sèule, eine private Altersvorsorge ýber steu-
erprivilegiertes Sparen, reicht ein Einkommen 
aus einem Teilzeitjob in der Regel nicht.

Arbeitnehmende, die fýr mehrere Betriebe 
tètig sind, mýssen sich vor weiteren Proble-
men in Acht nehmen: Die Høchstarbeitszeit 
darf insgesamt 50 Wochenstunden nicht ýber-
schreiten, sonst entstehen in einem Schadens-
fall Haftungsprobleme und die Versicherungen 
verweigern ihre Leistungen. 

Das Arbeitsrecht verlangt, dass auch bei Teil-
zeitarbeit Ferien bezogen werden kønnen. 
Arbeitsrechts-Fachleute weisen au¦erdem auf 
das Problem hin, dass Ruhezeiten fýr Nacht- 
und Sonntagsarbeit einzuhalten zu sind, was 
bei mehreren Teilzeitjobs gleichzeitig zu prak-
tischen Problemen fýhrt. Bereitschaftsdienst 
wèhrend der Ferien ist nicht erlaubt.

Befristet Beschªftigte

Ein befristetes Arbeitsverhèltnis untersteht in 
der Schweiz grundsètzlich allen arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften. 
Einziger Unterschied ist der Kýndigungsschutz. 
Dieser besteht nicht, denn das Arbeitsverhèlt-
nis wird von vornherein auf eine bestimmte 
Zeitdauer angelegt.

Was die drei Sèulen der Altersvorsorge be-
trifft, so tauchen hier die gleichen Probleme 
mit nicht lebenskostendeckenden Renten auf 
wie bei den Teilzeitbeschèftigten.
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Fýr befristet Beschèftigte gibt es auch Stolper-
steine bei der Arbeitslosenversicherung. Ist 
eine Person ÈausgesteuertÆ, also nicht mehr 
zum Bezug von Tagegeldern berechtigt, muss 
zuerst wieder eine bestimmte ununterbro-
chene Zeit mit Beschèftigung folgen, damit ein 
neuer Versicherungsanspruch entsteht. Kurze, 
befristete Arbeitsverhèltnisse reichen in der 
Regel nicht aus, einen neuen Anspruch zu be-
grýnden., denn versichert ist nur, wer im Zeit-
raum von zwei Jahren mindestens 18 Monate 
Beitrège an die Arbeitslosenkasse bezahlt hat.

Arbeit auf Abruf

Arbeit auf Abruf ist, wie die geringfýgige Be-
schèftigung, in der Schweiz Ä im Gegensatz zu 
Deutschland und ãsterreich Ä kein besonders 
geregeltes Arbeitsverhèltnis. Die arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen ergeben sich in der Schweiz aus dem 
Einzelarbeitsvertrag. 

In Rechtssprechung unterscheidet man zwi-
schen ÈkapazitètsorientiertenÆ und ÈPikettÆ-
Vertrègen. Die Unterscheidung beruht auf 
der unterschiedlichen Entlohnung: Wèhrend 
bei Pikettvertrègen auch die nicht im Betrieb 
verbrachte Zeit im Bereitschaftsdienst bezahlt 
werden muss, wird bei den Kapovaz-Vertrè-
gen (=kapazitètsorientierte, variable Arbeits-
zeit) die Warte- und Bereitschaftszeit nicht 
entlohnt. Hier hat allerdings auch die Arbeit-
nehmer-Seite die Møglichkeit, ein Arbeitsange-
bot abzulehnen.

Entlohnt wird Arbeit auf Abruf in der Schweiz 
im Stundenlohn. Dabei kønnen die bereits 
oben beschriebenen sozialversicherungsrecht-
lichen Lýcken entstehen. Insbesondere bei 
Krankheit laufen Arbeitnehmende Gefahr, 
ohne Entschèdigung dazustehen, denn die Ar-
beitgeber bieten kranke Mitarbeitende in der 

Regel nicht mehr zur Arbeit auf Abruf auf und 
zahlen daher auch keine Lohnausfallgelder. 

Viele im Verkauf arbeitende Frauen erreichen 
beispielsweise die Mindestlohngrenze nicht, 
ab der Beitrège an die betriebliche Vorsorge 
vorgeschrieben sind. Es gibt auch keine Pflicht, 
die Løhne verschiedener kleiner Teilzeit- oder 
Abruf-Jobs zusammen zu zèhlen. Die Arbeit-
nehmenden haben allerdings die Møglichkeit, 
sich freiwillig zu versichern, wenn die Summe 
aller Entgelte die Mindestgrenze ýbersteigt. 

Grundsètzlich sind Arbeitnehmende, die auf 
Abruf arbeiten, gegen Betriebsunfèlle versi-
chert. Nicht-Betriebsunfèlle Ä au¦erhalb des 
eigentlichen Arbeitseinsatzes Ä sind aber nur 
gedeckt, wenn jemand mindestens 12 Stun-
den pro Woche im Betrieb arbeitet. Damit im 
Schadensfall die Versicherungsleistungen nicht 
allzu gering werden, muss bei der Berechnung 
der Entschèdigung der Durchschnittslohn ýber 
einen Zeitraum von mindestens drei Monaten 
berýcksichtigt werden. 

Geringf¿gig Beschªftigte / ĂMinijobsñ

Das Schweizer Arbeitsrecht kennt die in 
Deutschland und ãsterreich geregelte Son-
der-Vertragsform der ÈMinijobsÆ resp. der 
ÈMidijobsÆ nicht. Im Schweizer Recht gibt es 
nur die drei Vertragsformen: Arbeitsvertrag, 
Werkvertrag und Auftrag. Im Streitfall ordnet 
das Gericht den jeweiligen Vertrag einer die-
ser drei Kategorien zu. 

Dennoch finden sich in der Praxis auch in der 
Schweiz Personen mit nur geringfýgiger Be-
schèftigung. Eine Sonderregelung existiert fýr 
sie nur in der gesetzlichen Altersvorsorge Ä 
der ersten Sèule Ä und fýr Nebenwerb-Jobs: 
Von Kleinstverdiensten bis 2000 Franken pro 
Jahr werden keine Beitrège an die Altersver-
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sicherung (AHV) abgezogen. In der Praxis 
spricht man von der ÈPutzfrauen-RegelungÆ.

Leiharbeit 

Der in Deutschland und ãsterreich geltende 
Begriff Leiharbeit hat im Schweizer Recht eine 
andere Bedeutung. Das ÈDreiecksverhèltnisÆ 
zwischen einem Leihbetrieb einem Verleiher 
und den Arbeitnehmenden nennt sich in der 
Schweiz ÈTemporèrarbeitÆ. ÈLeiharbeitÆ gibt 
es in der Schweiz in einer anderen Form, vor 
allem in der Bauwirtschaft: Ein Unternehmen 
leiht seine Mitarbeitenden einem anderen 
Unternehmen Ä zum Beispiel zum Ausgleich 
der Kapazitèten Ä vorýbergehend aus. An den  
arbeitsrechtlichen Verhèltnissen zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmenden èndert 
sich wèhrend dieser Ausleihzeit aber nichts. 
Man spricht hier auch von ÈArbeitsgemein-
schaftenÆ. 

Temporªrarbeit

In der Schweiz regelt das Arbeitsvermittlungs-
gesetz die Temporèrarbeit. Es gilt das oben 
beschriebene Dreiecksverhèltnis. Der Arbeits-
vertrag wird zwischen Arbeitnehmenden und 
dem Temporèrbýro (=Verleiher) abgeschlos-
sen. Das professionell betriebene Temporèr-
býro braucht eine kantonale Bewilligung. Fýr 
Arbeitnehmende aus dem Ausland und Aus-
lènder ohne Arbeitsbewilligung in der Schweiz 
gibt es zusètzliche Anforderungen.

Das Arbeitsvermittlungsgesetz von 1989 ver-
bietet eine exklusive Bindung an ein Tempo-
rèrbýro und die wiederholte Erhebung einer 
Vermittlungsgebýhr. Temporèr Angestellte in 
Branchen, fýr die ein Gesamtarbeitsvertrag 
besteht, mýssen gleich bezahlt werden wie die 
direkt Angestellten. 

Besonders geregelt sind die Kýndigungsfristen. 
In den ersten sechs Monaten gilt im Temporèr-
vertrag eine Kýndigungsfrist von zwei Tagen, 
nach einem halben Jahr eine Frist von sieben 
Tagen. 

Temporèr Beschèftigte haben bezýglich Sozial-
leistungen in aller Regel die gleichen Nachteile 
wie teilzeitlich oder befristet Beschèftigte: Zu 
geringe Einkommen generieren nur ungený-
gende Altersleitungen und im Falle von Unfall 
oder Krankheit sind die Entschèdigungen auf 
einem tiefen Lohndurchschnitt berechnet. 
Krankentagegelder sind fýr temporèr Beschèf-
tigte nicht vorgeschrieben. 

Werkvertrag / neue Selbstªndigkeit

Der Werkvertrag spielt in der Schweiz bei ar-
beitnehmerèhnlichen Verhèltnisse keine Rolle. 
An Werkvertrège sind nèmlich strenge Bedin-
gungen geknýpft: Sie definieren die Pflicht zur 
Herstellung eines Werks, wobei der Ersteller 
in der Wahl des Arbeitsortes frei ist und selbst 
bestimmt, welche Zeiten er dafýr einsetzt. Er 
muss auch eigene Produktionsmittel einsetzen 
und untersteht strengen Haftungsbestimmun-
gen.

Werkvertragsnehmende sind selbstèndig und 
also nicht gegen Arbeitslosigkeit versichert. 
Kranken- und Unfallversicherung mýssen sie 
selbst organisieren und auch die vollen Bei-
trège an die gesetzliche Altersvorsorge (AHV) 
selber abfýhren. Eine zweite Sèule in der Al-
tersvorsorge ist fýr Selbstèndige nicht vorge-
sehen, Einzahlungen in die individuelle dritte 
Sèule sind steuerbegýnstigt. 

Auftrag

Das Schweizer Recht kennt neben Arbeitsver-
trag und Werkvertrag auch den Auftrag. Un-
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tersteht ein Arbeitsverhèltnis nicht einer der 
beiden anderen Vertragsarten, stuft ihn der 
Gesetzgeber als Auftrag ein. Der Vertragsneh-
mer ist dann selbstèndig, analog dem Werk-
vertrag.

Freier Dienstvertrag

Obwohl rechtlich nicht gesondert gefasst, gibt 
es in der Schweizer Arbeitswelt auch viele 
freie Dienstvertrège: Arbeitnehmende sind als 
ÈFreelancerÆ fýr Dritte tètig. Zu dieser Grup-
pe gehøren beispielsweise freiberuflich tètige 
Designer/innen, aber auch Tankstellenbetrei-
ber, die pro Liter verkauften Benzins eine Ent-
schèdigung bekommen. 

Die Dienstnehmer sind selbstèndig. Fýr einzel-
ne, allerdings wenige Berufsgruppen bestehen 
Sondervorschriften bezýglich der Alterssi-
cherung im Auftragsverhèltnis. Teilweise sind 
auch fýr solche freiberuflich Tètigen arbeitneh-
merèhnliche Verhèltnisse vereinbart.

Heimarbeit

Heimarbeitende verpflichten sich, in der eige-
nen Wohnung oder an einem selbst bestimm-
ten Arbeitsort allein oder mit Familienange-
hørigen Arbeiten gegen Lohn auszufýhren. 
Geschuldet wird ein Werk oder ein Wirken. 
Fýr Heimarbeitende in der Schweiz gelten die 
auch in andern Staaten ýblichen besonderen 
Schutzbestimmungen. Ein Heimarbeitsvertrag 
braucht in der Schweiz auch mehr Schriftlich-
keit als ein Einzelarbeitsvertrag. 

Tele-Heimarbeit untersteht bis heute nicht 
dem Heimarbeitsgesetz. Versuche, den Gel-
tungsbereich des Heimarbeitsgesetzes aus-
zudehnen, etwa fýr jene freiberuflich tètigen 
Medienschaffenden, die zu Hause Beitrège 
schreiben, sind bisher nicht geglýckt. Zur an-

gestrebten richterlichen Beurteilung dieser 
Arbeitsverhèltnisse kam es bisher nicht. Ob 
Tele-Heimarbeit als Teilzeitbeschèftigung, als 
Arbeit auf Abruf, als Werkvertrag oder als 
Heimarbeitsvertrag zu gelten hat, ist deshalb in 
der Schweiz nicht geklèrt.

3.1.4. Deutschland

Einleitung 

In keinem der EURES-Bodensee-Staaten sind 
atypische Arbeitsverhèltnisse nach bisheri-
gem Kenntnisstand so stark verbreitet wie in 
Deutschland. Heute stehen rund ein Drittel 
aller Arbeitnehmer/innen und ýber die Hèlf-
te der abhèngig beschèftigten Frauen in einem 
solchen Beschèftigungsverhèltnis, meist sind 
sie teilzeitbeschèftigt. 

Arbeitsvertrag / Dienstvertrag

Der Arbeitsvertrag Ä in der alten Bezeichnung 
ÈDienstvertragÆ Ä regelt das Normalarbeits-
verhèltnis. Zwischen Arbeitgebenden und Ar-
beitnehmenden werden Leistungen vereinbart. 
Es handelt sich um ein Dauerschuldverhèltnis. 
Beide Seiten kønnen unter festgelegten Bedin-
gungen den Vertrag kýndigen. Eine Sonder-
form ist der Geschèftsbesorgungsvertrag.

Der Normalarbeitsvertrag unterscheidet sich 
vom Werkvertrag, der unter freieren Bedin-
gungen die Herstellung eines Werkes regelt. 

Teilzeitbeschªftigte

Teilzeitbeschèftigte sind nach deutschem 
Recht sozialversicherungsrechtlich den Voll-
zeitbeschèftigten gleichgestellt, insbesondere 
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in Bezug auf Gleichbehandlung, Teilzeitarbeits-
vertrag / Bescheinigung ýber Arbeitsbedingun-
gen, Erholungsurlaub, Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall und bei Arbeitsausfall an Fei-
ertagen, ebenso bezýglich Sonderzahlungen / 
Gratifikationen und Kýndigungsschutz. 

Teilzeitarbeitende mýssen wegen ihrer ge-
ringeren Beitrège an die Rentenversicherung 
mit Renteneinbussen rechnen. Ein/e Durch-
schnittsverdiener/in benøtigt heute fast 25 Er-
werbsjahre, um eine gesetzliche Rente ober-
halb des Sozialhilfeniveaus zu erreichen. Wer 
sein Berufsleben in Teilzeitarbeit verbringt, 
erwirbt deshalb spèter nur unzureichende Al-
terssicherungsansprýche.

Befristet Beschªftigte

Ein befristetes Arbeitsverhèltnis unterscheidet 
sich bei der individuellen sozialen Absicherung 
auf den ersten Blick nicht von einem unbe-
fristeten Normalarbeitsverhèltnis. Auf den 
zweiten Blick zeigt sich allerdings: Die Rege-
lungen fýr Elternzeit werden unterlaufen. Die 
Beschèftigungsgarantie entfèllt, die Risiken der 
Kindererziehung werden allein auf die Eltern 
ýbertragen Ä vor allem auf die Mýtter. 

Hinzu kommt: Betriebsrenten kønnen befris-
tet Beschèftigte gar nicht oder nur sehr einge-
schrènkt erwerben. 

Nachteile kønnen sich auch bei der Arbeits-
losenversicherung ergeben, denn Arbeits-
losengeld I erhèlt nur, wer innerhalb von zwei 
Jahren mindestens zwølf Monate sozialver-
sicherungspflichtig gearbeitet hat. Wer in ei-
nem befristeten Vertrag arbeitet, muss zwar 
alle Sozialversicherungsbeitrège aufbringen,  
ein Anspruch auf Arbeitslosengeld entsteht 
aber nur, wenn obige Voraussetzungen erfýllt 
sind.

Arbeit auf Abruf

Das Teilzeit- und Befristungsgesetz erlaubt 
Vereinbarungen, nach denen Arbeitnehmen-
de ihre Arbeitsleistungen entsprechend dem 
Arbeitsanfall zu erbringen haben: die weit ver-
breitete Arbeit auf Abruf. Møglich sind auch 
Absprachen, dass mehrere Arbeitnehmer sich 
die Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen, so 
genanntes Job-Sharing.

Die bekannteste Form der Arbeit auf Abruf 
stellt die kapazitètsorientierte Teilzeitbeschèf-
tigung dar. Dabei wird der Umfang der Teilzeit 
am Personalbedarf des Arbeitgebers ausge-
richtet.

Arbeit auf Abruf hat sich vor allem im Bereich 
der geringfýgigen Beschèftigung ausgebreitet. 
Der Arbeitseinsatz lèsst sich mit dieser Form 
Èstundenweise dosierenÆ.

Rein formal gelten fýr die Arbeit auf Abruf 
zwar die gleichen Normalarbeitsbedingungen 
wie fýr die Teilzeitbeschèftigung, doch wegen 
des meist kleinen Arbeitsvolumens geraten Be-
schèftigte rasch in prekère Lebensverhèltnisse: 
Ihr Verdienst ist gering und Lýcken entstehen 
vor allem in den Rentenbeitrègen.

Geringf¿gig Beschªftigte / ĂMinijobsñ bis 
400 Euro / ĂMinijobsñ bis 800 Euro

Im Zuge der ÈReformen fýr moderne Dienst-
leistungen am ArbeitsmarktÆ (kurz: Hartz-Re-
form) wurden in Deutschland im April 2004 
die Møglichkeiten einer Ègeringfýgigen Beschèf-
tigungÆ ma¦geblich erweitert. Es entstanden 
die so genannten ÈMinijobsÆ. Grundsètzlich 
handelt es sich dabei um eine Teilzeitbeschèf-
tigung mit høchstens 15 Wochenstunden, die 
durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz gere-
gelt ist. Doch fýr die geringfýgig Beschèftigten 
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bestehen Sonderbestimmungen in der Sozial-
versicherung. 

Die Geringfýgigkeitsgrenze, bei der fýr die 
Arbeitnehmenden keine Abgaben an die sozi-
ale Sicherung anfallen, wurde mit der Hartz-
Reform auf 400 Euro erhøht. Dabei geht es 
aber nicht nur um die Høhe des Einkommens, 
sondern auch um die Dauer der Beschèftigung. 
Au¦erdem gilt: arbeitet ein/e Arbeitnehmer/in 
innerhalb eines Kalenderjahres nicht mehr als 
50 Arbeitstage bzw. zwei Monate, handelt es 
sich um eine kurzfristige Beschèftigung und da-
mit ebenfalls um einen ÈMinijobÆ.

Bis zu dieser Grenze gilt das Bruttoeinkommen 
der Arbeitnehmenden als Nettoeinkommen, 
was es zum Beispiel fýr den/die PartnerIn ei-
nes/r Gutverdienenden interessant macht, ei-
nen steuerfreien ÈMinijobÆ als Zusatzverdienst 
anzunehmen. Fýr die Arbeitgebenden besteht 
eine vergleichsweise hohe Abgabenlast an die 
Renten-, Kranken-, und Arbeitslosenversiche-
rung von insgesamt 28 Prozent (seit 2007). 
Dazu fallen in der Regel weitere zwei Prozent 
Pauschalsteuer an. Der Vorteil der ÈMinijobsÆ 
liegt aus Sicht der Arbeitgebenden in der be-
reits beschrieben ÈDosierungÆ der Arbeits-
kraft. Aus Sicht der Arbeitnehmenden liegt 
der Vorteil in der ÈBrutto fýr Netto-WirkungÆ 
ohne Sozialabzýge. 

Grundsètzlich gelten fýr geringfýgig Beschèf-
tigte die ýblichen arbeitsrechtlichen Schutz-
regelungen (etwa der Kýndigungsschutz). 
Das Gesetz verlangt au¦erdem, dass auch fýr 
ÈMinijobsÆ die tariflichen Bruttoløhne bezahlt 
werden Ä oft wird dies aber nicht eingehalten. 

Die ÈMinijobber/innenÆ erwerben wegen der 
geringen Bezahlung kaum Rentenansprýche 
und Rehabilitation, vorgezogene Altersrente 
und Rente wegen Erwerbsunfèhigkeit stehen 

ihnen ausdrýcklich nicht zu. Die Møglichkeit, 
ýber eine freiwillige Aufstockung der Sozial-
beitrège auch zu diesen Leistungen Zugang zu 
erhalten, nutzen bislang nur weniger als zehn 
Prozent der ÈMinijobber/innenÆ. Der Beitrags-
satz fýr die freiwillige Rentenversicherung be-
trègt 4,5 Prozent.

An die Kranken- und die Arbeitslosenversiche-
rung entstehen keine eigenstèndigen Ansprý-
che, obwohl der Arbeitgeber dafýr Beitrège 
abfýhren muss. Es besteht auch keine Møg-
lichkeit, dass sich Arbeitnehmende in einem 
ÈMinijobÆ freiwillig gegen Krankheit versichern. 
Die meisten ÈMinijobber/innenÆ sind ýber ihre 
Haupttètigkeit oder ýber ihre Familie kran-
ken-, pflege- und rentenversichert. Hier lauert 
allerdings eine Gefahr: Wer nicht ýber die Fa-
milie oder beim Partner mitversichert ist und 
sich freiwillige Beitrège nicht leisten kann, hat 
keine Krankenversicherung. Knapp 20 Prozent 
aller ÈMinijobber/innenÆ sind alleinstehend und 
damit potenziell betroffen. Im Notfall mýssen 
sie durch Sozialhilfe und Grundsicherung, also 
aus Steuermitteln unterstýtzt werden. 

Beim äberschreiten der Geringfýgigkeitsgrenze 
setzt die so genannte ÈGleitzonenregelungÆ ein. 
Bekannt sind diese Tètigkeiten als ÈMidijobsÆ. Ab 
einem Bruttoverdienst von mehr als 400 Euro  
mýssen die Arbeitnehmenden Sozialversiche-
rungsbeitrège leisten. Zwischen 400 und 800 Euro  
Bruttoverdienst steigen die Beitrège von vier 
auf knapp 20 Prozent an. Die Arbeitgebenden 
mýssen in diesem Einkommensbereich einen 
Beitrag von durchgehend 21 Prozent entrich-
ten. Der ÈMidijobÆ ist fýr Arbeitnehmende je 
nach steuerlicher Veranlagung interessant: Mit 
vergleichsweise geringen Abgaben wird in der 
Krankenversicherung ein Anspruch auf das vol-
le (Grund-)Leistungsspektrum erworben. Trotz 
ihrer Anreize spielen ÈMidijobsÆ bis heute quan-
titativ praktische keine Rolle. 
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Leiharbeit / Temporªrarbeit

Das Arbeitnehmer-äberlassungsgesetz regelt 
die Grundsètze und die Kontrolle der Ver-
leihpraxis. Charakteristisch fýr die Leiharbeit 
ist das Dreiecksverhèltnis zwischen Verleih-
betrieb, Entleihbetrieb und Arbeitnehmer. 
Der Arbeitsvertrag wird zwischen dem Ver-
leihunternehmer und den Arbeitnehmenden 
abgeschlossen. Das Entgelt schuldet also der 
Verleiher. Er ist auch fýr die Versicherungen 
verantwortlich. 

Verliehene Arbeitnehmer mýssen in der Regel 
nach dem fýr die Arbeitnehmer ýblichen Ent-
gelt im Entleihbetrieb bezahlt werden; es sei 
denn, es besteht ein davon abweichender Ta-
rifvertrag, was seit Anfang 2005 die Regel ist. 

Werkvertrag

Eine weitere Erscheinung atypischer Arbeits-
verhèltnisse sind die Vertrège mit selbstèn-
digen Arbeitnehmenden. Beim Werkvertrag 
wird ein Erfolg definiert, der erreicht werden 
muss oder ein Werk beschrieben, das geschaf-
fen werden soll. Die Erfýllung erfolgt von ei-
ner wirtschaftlich und rechtlich selbstèndigen 
Person. Werkvertragsnehmer sind nicht gegen 
Arbeitslosigkeit abgesichert. 

Die Sozialversicherungsbeitrège sind hier 
selbst aufzubringen. Zudem besteht keine 
Møglichkeit, sich gegen Arbeitslosigkeit zu 
versichern. Oft fehlen in diesen atypischen Ar-
beitsverhèltnissen schriftliche Vertrège und es 
besteht in der Praxis eine hohe Abhèngigkeit 
von einem Auftraggeber. Man spricht dann von 
Scheinselbstèndigkeit. Hier ergibt sich auch 
das Problem, dass aus den Jobs mit geringem 
Entgelt die selbst aufzubringenden Sozial-. und 
Steuerabgaben kaum finanzierbar sind.

ĂIch-AGñ

Aus der Arbeitslosigkeit heraus kann eine 
ÈIch-AGÆ gegrýndet werden. Solche Neu-
grýndungen bekommen unter bestimmten Be-
dingungen einen Existenzgrýndungszuschuss: 
Lèngstens drei Jahre lang gibt es Geld von der 
Arbeitsagentur. Bis zu 600 Euro im ersten 
Jahr, im zweiten Jahr 360 Euro und im dritten 
Jahr 240 Euro. Die Existenzgrýnder gelten als 
Selbststèndige, sind aber in der Rentenversi-
cherung pflichtversichert.

(Tele-)Heimarbeit

Wèhrend der klassische Heimarbeitsvertrag 
kaum mehr von praktischer Bedeutung ist, gibt 
es heute Tele-Heimarbeit, die diesem Spezial-
recht unterstellt werden kønnte. Die Diskussi-
on, ob Mitarbeitende, die mit einem Computer 
zu Hause und nicht im Unternehmen arbeiten, 
dem Heimarbeitsgesetz mit seinen besonderen 
Schutzbestimmungen unterstehen, ist noch 
nicht beendet. 
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3.2. Tabellarischer ¦berblick

* In der Schweiz und im Fýrstentum Liechtenstein erfolgt die Krankenversicherung individuell und nicht ýber Lohn- und 
Gehaltsabzýge. ÈTaggelderÆ werden als Lohnersatz vom Betrieb ausbezahlt.

Vertragsart: abgesichert 
gegen:

¥sterreich Liechtenstein Schweiz Deutschland

Teilzeit Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

Ja Anspruch auf 
anteilige 
Taggelder

Anspruch mind. 
21 Taggelder/ Jahr 
im 1. Dienstjahr

Ja

Arbeitslosigkeit anteilig anteilig: Gem. 
versichertem 
Verdienst und 
Vermittelbarkeit

anteilig anteilig

Altersrente anteilig anteilig 1. Sèule ja, 
2. Sèule meist 
unter 
Minimalgrenze

anteilig

Befristet 
beschªftigt

Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

Ja Anspruch auf 
anteilige 
Taggelder

Anspruch mind. 
21 Tage/Jahr 
im 1. Dienstjahr

Ja

Arbeitslosigkeit anteilig anteilig: Gem. 
versichertem 
Verdienst und 
Vermittelbarkeit

abhèngig von der 
Beitragsdauer

Anspruch 
nach 12 Monaten

Altersrente anteilig anteilig Ja Ja

Arbeit auf 
Abruf

Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

Ja Anspruch auf 
anteilige 
Taggelder

Kranke werden 
nicht zur Arbeit 
aufgeboten. 
Praxis: Nein

Ja

Arbeitslosigkeit anteilig anteilig: Gem. 
versichertem 
Verdienst und 
Vermittelbarkeit

anteilig anteilig

Altersrente anteilig anteilig 1. Sèule ja, 
2. Sèule meist 
unter 
Minimalgrenze

anteilig
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Vertragsart: abgesichert 
gegen:

¥sterreich Liechtenstein Schweiz Deutschland

Geringf¿gig 
beschªftigt / 
èMinijobç

Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

nicht versichert. 
Unfall ja

gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

keine 
eigenstèndigen 
Ansprýche

Arbeitslosigkeit nicht versichert gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

nicht versichert

Altersrente nicht versichert gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

anteilig

Leiharbeit/ Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

Ja Ja Ja Ja

Arbeitslosigkeit Ja Ja Ja Ja

Altersrente Ja Ja Ja Ja

Werkvertrag Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

freiwillig Selbstèndigkeit: 
Taggelder nur 
bei individueller 
Versicherung

Selbstèndigkeit: 
Taggelder nur 
bei individueller 
Versicherung

indivuell

Arbeitslosigkeit nicht versichert nicht versichert nicht versichert nicht versichert

Altersrente erst ab 
6 400 ě/Jahr

individuell 1. Sèule ja, 
2. Sèule nein, 
individuell 
freiwillig

individuell

Graue Felder: Vertragsform existiert in diesem Staat nicht.

Vertragsart: abgesichert 
gegen:

¥sterreich Liechtenstein Schweiz Deutschland

Teilzeit Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

Ja Anspruch auf 
anteilige 
Taggelder

Anspruch mind. 
21 Taggelder/ Jahr 
im 1. Dienstjahr

Ja

Arbeitslosigkeit anteilig anteilig: Gem. 
versichertem 
Verdienst und 
Vermittelbarkeit

anteilig anteilig

Altersrente anteilig anteilig 1. Sèule ja, 
2. Sèule meist 
unter 
Minimalgrenze

anteilig

Befristet 
beschªftigt

Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

Ja Anspruch auf 
anteilige 
Taggelder

Anspruch mind. 
21 Tage/Jahr 
im 1. Dienstjahr

Ja

Arbeitslosigkeit anteilig anteilig: Gem. 
versichertem 
Verdienst und 
Vermittelbarkeit

abhèngig von der 
Beitragsdauer

Anspruch 
nach 12 Monaten

Altersrente anteilig anteilig Ja Ja

Arbeit auf 
Abruf

Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

Ja Anspruch auf 
anteilige 
Taggelder

Kranke werden 
nicht zur Arbeit 
aufgeboten. 
Praxis: Nein

Ja

Arbeitslosigkeit anteilig anteilig: Gem. 
versichertem 
Verdienst und 
Vermittelbarkeit

anteilig anteilig

Altersrente anteilig anteilig 1. Sèule ja, 
2. Sèule meist 
unter 
Minimalgrenze

anteilig
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Vertragsart: abgesichert 
gegen:

¥sterreich Liechtenstein Schweiz Deutschland

Ich AG Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

freiwillig

Arbeitslosigkeit gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

begrenzter 
Schutz / freiwillige 
Versicherung

Altersrente gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

reduziert 
versichert

Auftrag Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

gesetzlich nicht 
geregelt

Selbstèndigkeit: 
Taggelder nur 
bei individueller 
Versicherung

Selbstèndigkeit: 
Taggelder nur 
bei individueller 
Versicherung

gesetzlich nicht 
geregelt

Arbeitslosigkeit gesetzlich nicht 
geregelt

nicht versichert nicht versichert gesetzlich nicht 
geregelt

Altersrente gesetzlich nicht 
geregelt

individuell 1. Sèule ja, 
2. Sèule nein, 
individuell 
freiwillig

gesetzlich nicht 
geregelt

Freier 
Dienstvertrag

Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

Ja, aber kein 
Krankengeld

gesetzlich nicht 
geregelt

Selbstèndigkeit: 
Taggelder nur 
bei individueller 
Versicherung

gesetzlich nicht 
geregelt

Arbeitslosigkeit nicht versichert gesetzlich nicht 
geregelt

nicht versichert gesetzlich nicht 
geregelt

Altersrente Ja gesetzlich nicht 
geregelt

1. Sèule ja, 
2. Sèule nein, 
individuell 
freiwillig

gesetzlich nicht 
geregelt

* In der Schweiz und im Fýrstentum Liechtenstein erfolgt die Krankenversicherung individuell und nicht ýber Lohn- und 
Gehaltsabzýge. ÈTaggelderÆ werden als Lohnersatz vom Betrieb ausbezahlt.
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Vertragsart: abgesichert 
gegen:

¥sterreich Liechtenstein Schweiz Deutschland

Heimarbeit Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

Ja Ja Ja Ja

Arbeitslosigkeit anteilig anteilig anteilig anteilig

Altersrente anteilig anteilig anteilig anteilig

Vertragsart: abgesichert 
gegen:

¥sterreich Liechtenstein Schweiz Deutschland

Ich AG Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

freiwillig

Arbeitslosigkeit gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

begrenzter 
Schutz / freiwillige 
Versicherung

Altersrente gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

gesetzlich nicht 
geregelt

reduziert 
versichert

Auftrag Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

gesetzlich nicht 
geregelt

Selbstèndigkeit: 
Taggelder nur 
bei individueller 
Versicherung

Selbstèndigkeit: 
Taggelder nur 
bei individueller 
Versicherung

gesetzlich nicht 
geregelt

Arbeitslosigkeit gesetzlich nicht 
geregelt

nicht versichert nicht versichert gesetzlich nicht 
geregelt

Altersrente gesetzlich nicht 
geregelt

individuell 1. Sèule ja, 
2. Sèule nein, 
individuell 
freiwillig

gesetzlich nicht 
geregelt

Freier 
Dienstvertrag

Krankheit*
CH und FL: 
Taggelder

Ja, aber kein 
Krankengeld

gesetzlich nicht 
geregelt

Selbstèndigkeit: 
Taggelder nur 
bei individueller 
Versicherung

gesetzlich nicht 
geregelt

Arbeitslosigkeit nicht versichert gesetzlich nicht 
geregelt

nicht versichert gesetzlich nicht 
geregelt

Altersrente Ja gesetzlich nicht 
geregelt

1. Sèule ja, 
2. Sèule nein, 
individuell 
freiwillig

gesetzlich nicht 
geregelt

Graue Felder: Vertragsform existiert in diesem Staat nicht.
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4. Bewertung:  
Soziale Absicherung /  
sozialer Status

Die ÈFlucht aus dem NormalarbeitsverhèltnisÆ 
ist in den Industriestaaten durchwegs feststell-
bar. Teilzeit und befristete Vertrège nehmen 
auch im Gebiet von EURES-Bodensee mar-
kant zu. Viele junge Menschen finden Teilzeit 
oder befristete Arbeitseinsètze zwar ÈcoolÆ, 
doch die hauptsèchlich von diesen unsicheren 
Anstellungsformen betroffenen Frauen Ä erst 
recht solche mit Familien Ä kommen damit zu 
keinem ausreichenden Einkommen. 

Hauptproblem der geringfýgigen und generell 
der atypischen Arbeitsverhèltnisse sind die 
unsteten, meist nicht voraussehbaren Einkom-
men. Sie kønnen ins Prekariat fýhren. Betroffe-
ne geraten so oft in die Situation der Èworking 
poorÆ: Personen, die trotz Arbeit ihren Lebens-
unterhalt nicht aus dem eigenen Einkommen 
bestreiten kønnen. Prekère Arbeitsverhèltnis-
se bedeuten nicht nur harte Einzelschicksale, 
sondern bergen auch gesellschaftlichen Zýnd-
stoff. Hinzu kommt, dass Geldverdienen zum 
Stress wird und damit hèufiger zu gesundheitli-
chen Problemen fýhrt.

Den Menschen mit prekèren Einkommen fehlt 
meist auch der Zugang zu Weiterbildungs-
møglichkeiten, so dass ein Ausbruch aus ih-
rer Situation kaum møglich ist. Zu Problemen 
fýhrt die Schlechterstellung im Sozialrecht, 
beim Kýndigungsschutz sowie bei den Lohn-
nebenleistungen und den Mitbestimmungs-
møglichkeiten auf betrieblicher und kollektiv-
vertraglicher Ebene. 

In der Schweiz fordern die Gewerkschaften eine 
Absicherung fýr Mitarbeitende, die auf Abruf ar-
beiten mýssen. Neben einem Mindest-Stunden-
lohn von 20 Franken fýr einzelne Einsètze sollen 
auch Leerzeiten mit mindestens 25 Prozent des 
Lohnes vergýtet werden und fýr dringliche Ein-
sètze soll ein Zuschlag bezahlt werden

Insbesondere Teilzeitarbeit ist oft Frauenar-
beit. Wo Betreuungsplètze fehlen, mýssen 
Mýtter zeitlich flexibel sein. Fýr viele ist eine 
Teilzeitstelle die einzige Chance, ýberhaupt 
etwas Geld zu verdienen. Diese Situation ist 
aber oft mit neuen Problemen verknýpft:

l Familie und Berufsleben zu vereinbaren 
wird bei Arbeit auf Abruf sehr schwierig. Im 
Einzelhandel und Verkauf werden mitunter 
Frauen in den Mutterschaftsurlaub geschickt 
und spèter ýber ÈMinijobsÆ wieder ange-
stellt. Damit aber verlieren sie die Absiche-
rung in der Sozialversicherung.

Teilzeitarbeit kann zwar in einer bestimmten 
Lebensphase eine gewýnschte und willkomme-
ne Arbeitsform sein. Auf Dauer fýhrt sie je-
doch zu Einkommensverlusten, die sich in der 
sozialen Absicherung niederschlagen.
 
l Die in Teilzeit angebotenen Jobs verlangen 

selten hohe Qualifikationen. Wenn aber 
jemand stèndig nur relativ anspruchslose 
Arbeiten erfýllt, kommt es zu einer Dequa-
lifizierungsspirale, zumal diese Beschèftigten 
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auch selten in Weiterbildungsprogramme 
integriert sind.

Dieses Problem zeigt sich auch bei der Leih-
arbeit. Wer immer nur kurz an verschiedenen 
Orten jobbt, findet wenig Herausforderung, 
sich weiter auszubilden. Zudem gerèt er we-
gen mangelnder Qualifikationen auch rascher 
in die Gefahr, arbeitslos zu werden. 

Fýr Beschèftigte, die via Leiharbeit und Tem-
porèrbýros angestellt sind, stellt man in der 
Praxis in der Schweiz bis zu einem Drittel 
niedrigere Løhne fest, in Deutschland gar bis 
zu 40 Prozent weniger. 

Auch fýr den entleihenden Betrieb kønnen sich 
Probleme ergeben, denn nicht direkt angestell-
te Mitarbeitende ýbernehmen selten Verant-
wortung und kønnen Ä das Problem ist vorab 
in der Baubranche bekannt Ä deshalb Garantie-
kosten verursachen. Aus diesem Grund gibt es 
inzwischen Bauunternehmen, die keine Leihar-
beiter mehr beschèftigen. 

In all diesen Fèllen ist der Status der Arbeit 
gering und dementsprechend auch der gesell-
schaftliche Status.
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5. Umfang atypischer  
Arbeitsverhªltnisse

Vergleichende Zahlen zum Zuwachs atypischer 
Arbeitsverhèltnisse im EURES-Bodensee-Ge-
biet kann diese Broschýre nicht geben, denn 
die statistischen Grundlagen sind diesbezýglich 
nicht harmonisiert. Immerhin lèsst das vorhan-

dene Zahlenmaterial die Aussage zu, dass rund 
um den See Teilzeit und ÈMinijobsÆ stetig zu-
nehmen. Im folgenden zeigen einige ausgewèhl-
te Zahlen und Grafiken diese Entwicklung.

5.1. ¥sterreich / Vorarlberg

In ãsterreich werden die atypischen Arbeits-
verhèltnisse seit 2004 erhoben. Der Anteil der 
Teilzeitbeschèftigten machte 2004 27 Prozent 
aus, bei den Frauen gar 46 Prozent. Am hèu-
figsten ist die Teilzeitarbeit anzutreffen. 

Geringfýgig Beschèftigte Ä Leute die unter  
341 Euro/Monat verdienen oder weniger als 
12 Wochenstunden arbeiten Ä gab es 2004 
rund vier Prozent. Etwa gleich viele Personen 
waren befristet beschèftigt, Frauen und Mèn-
ner hier zu je ungefèhr gleichen Teilen. Die 
Entwicklung der Leiharbeitskrèfte zeigt die fol-
gende Tabelle:
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In Vorarlberg zeigt sich eine starke Zunahme der geringfýgig Beschèftigten, wèhrend sich bei den 
unselbstèndig Teilzeiterwerbenden eine gewisse Sèttigung abzuzeichnen scheint. 



34

Was die Branchen betrifft, sind in Vorarlberg atypische Arbeitsverhèltnisse vor allem im Einzel-
handel anzutreffen.
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5.2. F¿rstentum  
Liechtenstein

Atypische Arbeitsverhèltnisse sind auch hier 
vorwiegend im Bereich Verkauf sowie in der 
Gastronomie anzutreffen.

5.3. Schweiz

Die Schweizer Arbeitsmarkstatistik weist fýr 
2006 insgesamt 4,051 Millionen Arbeitsplètze 
aus, davon sind 2,74 Millionen oder 67 Prozent 
Vollzeitstellen mit 90- bis 100-Prozent-Pen-
sum. 681000 Beschèftigte (17 Prozent) arbei-
ten zwischen 50 und 90 Prozent und weitere 
624000 (16 Prozent) unter 50 Prozent der 
Vollarbeitszeit.

Die Entwicklung der Beschèftigtenzahlen in der 
Schweiz zeigt, dass der Anstieg seit 1991 dem 
Zuwachs an Teilzeitstellen zuzuschreiben ist, 
wèhrend die Zahl der Vollzeitstellen ýber den 
gesamten Zeitraum ziemlich stabil geblieben ist. 
(siehe Grafik auf Seite 36)

Eine Zunahme zeigt auch die Zahl der Beschèf-
tigten auf Abruf. Zwischen 2001 und 2005 hat 
ihre Zahl um 30 Prozent zugenommen. äber 
die Hèlfte dieser Personen hat kein garantier-
tes Mindestpensum und damit einen unsiche-
ren Lohn. Zudem verdienen sie im Durch-
schnitt pro Stunde rund 20 Prozent weniger 
als ihre Kolleginnen und Kollegen. 

Die Statistik ýber die atypischen Arbeitsver-
hèltnisse zeigt gesamtschweizerisch fýr 2006 
die Zahl von 148000 Beschèftigten aus. Dies 
betrifft Arbeitsvolumina zwischen 50 und 89 
Prozent. Jobs mit Pensen bis 49 Prozent gibt 
es gesamtschweizerisch 117000. Menschen in 
ÈMinimalarbeitÆ bis 20 Wochenstunden wer-
den Ä Angestellte und Selbstèndige zusammen-
gezèhlt Ä 45000 Personen angegeben.

Verlèssliche Zahlen zur Scheinselbstèndigkeit 
gibt es in der Schweiz nicht. Hochrechnungen 
zeigen, dass knapp drei Prozent aller Haupt-
erwerbstètigen und 1,8 Prozent der Neben-
erwerbstètigkeit Scheinselbstèndige sind. Der 
Anteil der Frauen ist dabei grø¦er als der der 
Mènner.

Die Zahl der Personen mit befristetem Ar-
beitsvertrag erhøhte sich in der Schweiz den 
letzten fýnf Jahren um 33 Prozent. Besonders 
extrem ist die Entwicklung bei der Temporèr-
arbeit (= Leiharbeit). Waren 1996 noch knapp 
100000 Personen temporèr angestellt, so wa-
ren es 2006 bereits 250000. Entsprechend 
stark sind auch die Einsatzstunden der tempo-
rèr Beschèftigten gestiegen. (siehe Grafik auf 
Seite 35)

In den neuesten Publikationen geht das Staats-
sekretariat fýr Wirtschaft (Seco) von gut 
150000 Personen aus, die wegen ihrer atypi-
schen Arbeitsvertrège 2002 in prekèren Ver-
hèltnissen lebten. Die Mehrheit, 38 Prozent 
dieser Menschen, hat Arbeit auf Abruf, 21 
Prozent befristete Arbeitsverhèltnisse, 16 Pro-
zent Heimarbeit ohne Stundengarantie und 13 
Prozent waren Schein-Selbstèndige. Das Dia-
gramm auf Seite 35 zeigt diese Anteile.

In diesen Untersuchungen fehlen die Grenzgèn-
gerinnen und Grenzgènger sowie die Kurzauf-
enthalterinnen und Kurzaufenthalter. Rechnet 
man diese Gruppen auch dazu, dann erhøht sich 
die Anzahl der atypischen Arbeitsverhèltnisse 
nochmals um mindestens 50000, denn die Zahl 
der Kurzaufenthalter und der Grenzgènger sind 


